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Kreis Blatt.

Vierteljährlicher Abonnementspreis in der Expedition und den Ausgabeſtellen 1,20 Mark, mit Zubringerlohn 1,40 Mark durch die Poſt bezogen 1,50 Mark,
durch die Stadt und Landbriefträger 1,90 Mark. Ausgabe täglich (mit Ausnahme der Sonn und Feſttage) Nachmittags 3 Uhr für den folgenden Tag-

Inſeraten Annahme bis 9 Uhr Vormittags. Größere Inſerate Tags zuvor.

Amtlich
Vekanntmachung.

e Bekanntmachungen.

Der Sächſiſch Thüringiſche Reiter und Pferdezucht-Verein beabſichtigt am 14. Mai er., Nachmittags von 3 bis 5 Uhr ein Pferderennen
auf dem hieſigen Exercierplatze zu veranſtalten.

Da in dieſer Zeit erfahrungsmäßig der Verkehr auf dem Exercierplatze und den vorüberführenden Straßen ein ſehr lebhafter iſt, ſo kann
zur Vermeidung von Verkehrsſtockungen und Unglücksfällen das unbefugte Verweilen von Perſonen und Fuhrwerken daſelbſt nicht geduldet werden.

Es iſt daher angeordnet worden, daß die Straßen durch Gendarmen freigehalten und das Verweilen von Perſonen und Fuhrwerken auf
denſelben nicht geſtattet wird.

Das betheiligte Publikum erſuche ich, den Anordnungen des Aufſichtsperſonals Folge zu leiſten.
Merſeburg, den 20. April 1882.

Der Königliche Landrath. v. Helldorff.
Der Herr Miniſter des Jnnern hat durch Verfügung vom 6. d. M. dem Comité des Vereins „Jnvalidendank“ zu Berlin die Erlaubniß

ertheilt, zum Beſten militairiſcher Hülfsbedürftiger eine Ausſpielung von Kunſt- und Luxus- Gegenſtänden zu veranſtalten und die betr. 50,000 Looſe
à 3 Mark im ganzen Bereiche der Monarchie zu vertreiben.

Die Polizei- Verwaltungen und Herren Amtsvorſteher erſuche ich, dafür Sorge zu tragen, daß der Vertrieb qu. Looſe im hieſigen Kreiſe
nicht beanſtandet werde.

Merſeburg, den 22. April 1882.
Der Königliche Landrath. v. Helldorff.

n

Preußiſcher Landtag.
Abgeordnetenhaus.

(Sitzung Dienſtag, den 25. April 1882.)
Definitiv in dritter Leſung genehmigt das Geſetz, betr.

die Erweiterung des Staatseiſenbahnnetzes
2c., der Geſetzentwurf betr, eine Landgüterordnung
für die Provinz Weſtfalen c. und die Vorlage
betr. den Lauenb urgiſchen Landescommunal-
Verband, mit dem Windthorfſt'ſchen Antrag, wonach der
jetzt dort beſtehende Zuſtand bis zur anderweiten geſetzlichen
Regelung andauern ſolle. Nächſte Sitzung Mittwoch
Fortſetzung der geſtrigen Eiſenbahnberathung, Anhaltiſche
Bahn, Nachtragsetat und event. Hundeſteuergeſetz.

u

Die Enterbten.
Novelle von Cudwig Hammer.

(Fortfetzung.)
Von der erwähnten Anhöhe herab blickte

man in ein weites, von einem kleinen Fluſſe
durchzogenes Thal, welches auf der andern
Seite von terraſſenförmig aufſteigenden Jigg
eingeſchloſſen wurde, die theils mit Nadelwald
theils mit Laubwald gekrönt waren, und die,
prächtigen Buchen und Eichen, aus denen der
letztere beſtand, mußten zur Frühlings- und
Sommerzeit einen herrlichen Anblick gewähren,
während ſie jetzt ſchon ziemlich ihres Blätter
ſchmuckes beraubt waren. Jn der Mitte des
Thales erhob ſich ein ſanft aufſteigender Hügel,
welcher auf ſeinem Rücken das ſtattliche Schloß
Teinach trug, die Häuſer des gleichnamigen
Dorfes gruppirten ſich theils um den Hügel,
theils folgten ſie dem Laufe des Flüßchens oder
n ſich die gegenüberliegenden Anhöhen
hinauf.

Nach kurzer Fahrt hatte der Wagen dengeräumigen Schloßhof erreicht, wo Souſe herz

lichen Abſchied von ihrem Pflegevater nahm
und, während der Wagen mit dem alten Plötz-
mann wieder davon rollte, dann mit ihrem
Handköfferchen die breite ſteinerne Treppe hin
aufſtieg, welche, wie Louiſe von einem Knechte
erführ, zu den im erſten Stockwerke des Schloſſes
gelegenen Gemächern der Frau von Porell führte.
Am Ende der Treppe angekommen, befand ſich
Louiſe in einem langen Corridor, von welchem
aus verſchiedene Treppen wieder in andere

Des Kanzlers Hoffnungen und
ihre Vertretung.

Seit Wochen las man in den der Regierung
feindlichen Blättern täglich die Frage: „ob es
denn mit den Plänen des Kanzlers ſolche Eile
habe, daß man um ihretwillen ſchon jetzt wieder
den Reichstag berufe und ein gleichzeitiges Tagen
mit dem Landtage nicht ſcheue;“ und da auf dieſe
unaufhörlich wiederholte Frage nun die einfache
Antwort gegeben wird: „dem Kanzler iſt aller-

Stockwerke führten. Einen Augenblick ſtand das
junge Mädchen rathlos da und wußte nicht,
wohin es ſich wenden ſollte, als in dem Corri-
dor eine ältliche, ſauber gekleidete Frau erſchien,
welche, als ſie Louiſe erblickte, raſch auf dieſelbe
zuſchritt und ausrief:

„Wer ſind Sie und wo wollen Sie hin?“
Etwas zögernd gab das junge Mädchen zur

Antwort
„Mein Name iſt Louiſe von Kronheim und

ich bin ſoeben gekommen, um Frau von
Porell

„Ah, ich weiß ſchon“ unterbrach ſie die Frau,
„die gnädige Frau erwartete Sie in dieſen
Tagen und habe ich bereits das für Sie be-
ſtimmte Zimmer herrichten laſſen. Bitte, folgen
Sie mir, Fräulein.“

Die Frau, welche eine Art Haushofmeiſterin
im Schloſſe zu ſein ſchien, ſchritt Louiſen durch
mehrere Corridore und über verſchiedene ſich
kreuzende Wendeltreppen voran, bis ſie in ein
kleines, aber freundliches Zimmer eintrat, in
welches ihr Louiſe folgte. Hier wandte ſich dieFrau zu Louiſe und Pote:

„Das iſt Jhr Zimmer, Fräulein, ich habe
es mit allem Nothwendigen verſehen und auf
ſpeziellen Befehl der gnädigen Frau jenen Schrank
mit einigen ſeidenen Kleidern für Sie füllen
müſſen“ die Frau warf hierbei einen etwas
ſpöttiſchen Blick auf den allerdings ſehr einfachen
Anzüg des jungen Mädchens, „die gnädige Frau
meinte, dieſelben würden ſchon für Sie paſſen.
Jn einer halben Stunde komme ich wieder,
während welcher Zeit Sie ſich umkleiden können,

dings Nichts ſo eilig, wie die Pläne, welche nach
ſeiner feſten Ueberzeugung zur inneren Befeſtigung
des Reiches dienen“, ſo verſtummt zwar für einen
Augenblick jener Vorwurf, aber wie auf Verab-
redung heißt es nun: „die Vertheidiger der
Regierung machen ſich die Sache leicht; wir
wollen nicht wiſſen, warum dem Kanzler jene
Pläne überhaupt am Herzen liegen, ſondern warum
er uns dieſelben, nachdem ſie von uns und der
öffentlichen Meinung bereits ſo entſchieden ver
worfen ſind, doch in der Hauptſache unverändert

worauf ich Sie hinunter zur gnädigen Frau
führen werde.“

Als ſich Louiſe von Kronheim wieder allein
ſah, unterwarf ſie zunächſt das Zimmer einer
flüchtigen Muſterung, welche zu ihrer Zufrieden-
heit ausfiel, alsdann legte ſie das beſte der von
ihr mitgebrachten Kleider an, vervollkommnete
hier und da ihre Toilette und folgte, als ihre
Führerin von vorhin wieder in's Zimmer trat,
derſelben in das Gemach der Frau von Porell.
Dieſe war gerade im Begriff, in ein Nebenzimmer
zu gehen, aus welchem die vollen Klänge eines
Wiener Flügels drangen, als Louiſe und die
Haushofmeiſterin im Zimmer erſchienen. Sich
tief verneigend, blieb Louiſe ſtehen und Frau
von Porell, den Gruß des jungen Mädchens kurz
erwidernd, ſagte:

„Nun, Sie ſind pünktlich eingetroffen, Fräu-
lein von Kronheim, das freut mich! Aber,
Martha,“ wandte ſie ſich jetzt an die Haushof
meiſterin und runzelte leicht ihre Stirn, „hatte
ich Jhnen nicht befohlen, friſche und gute Gar-
derobe für Fräulein von Kronheim zu beſorgen

„Gewiß, gnädige Frau, gab dieſe zur Ant-
wort, „ich habe auch Jhren Befehl ausgeführt
und das Fräulein auf die für ſie beſtimmten
Kleider aufmerkſam gemacht, ich wußte aber
nicht, daß die gnädige Frau wünſchten

„Es iſt gut“, ſchnitt die Schloßherrin das
Geſpräch mit der Hausmeiſterin ab und ſich
wieder zu Louiſe wendend, fuhr ſie mit gut-
müthigem Spotte fort: „Mein liebes Kind, Sie
müſſen wiſſen, daß ich öfters Beſuch in meinen
Salons empfange und da paßt nun Jhre etwas



wieder vorbringt. Wir wollen ſachlich e Gründe
für die Vorlagen haben, nicht Redensarten von
des Kanzlers „Pflichtgefühl“.

Die Regierung hat ſich allerdings auch der
Pflicht niemals zu entziehen verſucht, ihre An
ſichten ſachlich zu begründen: vor Kurzem noch,
als der Volkswirthſchaftsrath verſammelt war,
ſprach alle Welt mit hoher Anerkennung von der
vortrefflichen Vertretung, welche die Anſichten
der Regierung dort ſeitens ihres Kommiſſarius
gefunden haben, und es wurde gerade von den
Gegnern der Regierung das Schreckliche gemel
det, daß ein bedeutender Geſchäftsmann durch
den Regierungsvertreter bekehrt worden ſei. Jn
Bezug auf dieſe ſachliche Vertretung erſcheint
es nun wirkungsvoller, wenn auch dieſes Blatt
ſoweit es der enge Raum geſtattet, zunächſt die
Ausführungen der Regierung und ihrer ſa kun-
digen Vertreter abdruckt, wie z. B. erſt kurz
vorher mit den „Erläuterungen“ der dem Volks
wirthſchaftsrath vorgelegten Geſetzentwürfe geſche
hen war, und ſich ſeinerſeits darauf beſchränkt,
die allgemeinen, beſonders die politiſchen
Geſichtspunkte im Sinne der Regierung zu erör-
tern.

Ein ſolcher war der vielfach erhobene Vor
wurf, daß der Kanzler die öffentliche Meinung
in Bezug auf ſeine Pläne nicht zur Ruhe kom-
men laſſe, ſondern raſtlos dieſelben oder faſt
dieſelben Vorſchläge wiederhole; es war daher
natürlich und naheliegend, dieſen Einwand im
Zuſammenhange der Geſammtaufgabe des Kanz-
lers und ſeiner Auffaſſung von derſelben zu
prüfen. Jn dieſer Beziehung iſt nun, um noch
dies anzudeuten, das Hauptgewicht eben auf des
Kanzlers eigene Ueberzeugung über das, was
dem Reiche auf die Dauer am meiſten frommen
würde, zu legen.

Man würde, ſagt man, die Eile wohl begreifen,
wenn er die Hoffnung haben könnte, ſeine Abſich-
ten durchzuſetzen, nicht aber bedürfe es ſolcher
Eile, um die ganz ſichere Verwerfung nur
etwas früher zu erreichen.

Zunächſt möge man aus dieſer Hartnäckig-
keit erkennen, wie tiefe Ueberzeugung von
der Richtigkeit ſeiner Abſichten beim Fürſten
Bismarck vorhanden ſein muß, daß er ſich um
derſelben willen fort und fort der Verkennung,
der Verläſterung, leidenſchaftlichen Angriffen und
allerlei Niederlagen ausſetzt: man weiß, daß er
nicht eigenſinnig an Vorurtheilen hängt, nicht
zielloſe und hoffnungsloſe Wege verfolgt, daß er
ſchon oft wenn er ſich überzeugte, daß er auf
falſcher Fährte war, die Welt durch die Ent-
ſchloſſenheit, womit er eine andere Richtung ein
ſchlug, in Erſtaunen ſetzte. Alſo: der Beharr-

bäueriſch zugeſchnittene Robe nicht herein. Sie
werden alſo gut thun, in meinen und Marga-
rethens Zimmern die Kleider anzulegen, die ich
für ſie ausgewählt habe, wenn dieſelben Jhnen
nicht paſſen ſollten, ſo wird meine Schneiderin
Jhnen Maß zu andern nehmen. Doch, dies
gilt nur für künftige Fälle, jetzt bitte ich Sie,
mir zu folgen, Sie ſollen gleich Gelegenheit
haben, mir eine Probe Jhrer muſikaliſchen Be
fähigung abzulegen.“

Das durch dieſen unerwärteten Empfang
etwas verwirrte junge Mädchen folgte der Herrin
von Teinach in das Nebenzimmer, in welchem
ſich Margarethe von Porell und ein ſchon ält-
licher Herr, letzterer in tadelloſem Geſellſchafts
Anzuge, befanden. Als Margarethe Luiſe von
Kronheim erblickte, ſprang ſie von ihrem Sitze
vor dem aufgeſchlagenen Flügel empor, begrüßte
Luiſe mit ungezwungener Freundlichkeit und
ſtellte ihre neue Geſellſchafterin dem Herrn,
welchen ſie Ermler nannte und welcher, wie ſie
ſcherzend meinte, die undankbare Aufgabe über
nommen habe, ſie zur Clavier- und Geſangs-
Virtnoſin auszubilden, vor. Auf den Wunſch
der Frau von Porell mußte nun Luiſe vor dem
Flügel Platz nehmen und die Schloßfrau reichte
r ein Notenheft mit der Aufforderung, den

erſuch zu machen, ob ſie dies vom Blatte
ſpielen könne. Es war ein ziemlich ſchwieriges
Salonſtück, eine Romanze von einem engliſchen
Componiſten, indeſſen griff Luiſe, nach kurzer
Prüfung der Noten, mit Sicherheit in die Taſten
und die Töne, welche jetzt unter ihren ſchlanken

lichkeit bei den jetzigen Plänen kann
einzig und allein ein feſter Glaube an
ſeine Pflichten für das Reich und an
die Vortheile für das Volk zu Grunde
liegen.

Aber iſt denn die Verwerfung wirklich ſo
ganz ſicher? Will man Fürſt Bismarck
zumal zumuthen, ſie für ſicher zu halten Haben
nicht dieſelben Männer, dieſelben Blätter die
wichtigſten und größten ſeiner bisherigen Leiſtungen
auch nach 1866 ebenſo leidenſchaftlich, ebenſo
zuverſichtlich bekämpft Und hat er ſie nicht
bald darauf unter dem Beifall derſelben öffent
lichen Meinung, die man erſt ſo heftig gegen ihn
aufgeregt hatte, durchgeſetzt

Schon ſind überall Anzeichen r
daß die wirthſchaftliche Lehre, welche ihm vor
zugsweiſe entgegenſtand, in ihrer Geltung ſehrrſchüttert iſt, ſchön finden ſeine Entwürfe eine

anz andere ſachliche Würdigung, als vor wenigenToten und immer mehr darf er die Hoffnung
hegen, daß er ſchließlich den Sieg ſeiner Wünſche
für das Reich erringen werde: kann man es
ihm verdenken, daß er die Kraft, die
Gott ihm noch verleiht, auszunutzen
ſucht, um Einrichtungen zu ſchaffen, die
für das Deutſche Reich, nach ſeiner
tiefen Ueberzeügung, das Gedeihen
deſſelben fördern und ſichern helfen?

(Prov. Corr.)

Telegraphiſche Nachrichten.
Wiesbaden, 25. April. Geſtern Abend

beſuchte Se. Majeſtät die Vorſtellung im Theater.
Heute Vormittag erſchienen der Hofmarſchall
Graf Perponcher und der Chef des Civilkabinets
v. Wilmowsky zum Vortrag. Jhre Majeſtät
die Kaiſerin beſuchte heute Vormittag das Pau-
linenſtift und die Anſtalt des Frauenvereins.
Die Abreiſe Jhrer Majeſtäten erfolgt voraus-
ſichtlich am Sonntag. Der Landgraf von Heſſen
und der General Neidthardt Graf von Gneiſenau
ſind hier eingetroffen.

Karlsruhe, 24. April. Der Erbgroßherzog
empfing heute tn Vertretung des Großherzogs
den ſerbiſchen Flügel Adjutanten, Oberſt Lieute
nant Protitch, welcher ein Schreiben des Königs
Milan überreichte, in welchem derſelbe die Annahme
der Königswürde anzeigte. Gleichzeitig war
Protitch beauftragt, dem Großherzoge das Groß-
kreuz des ſerbiſchen Takovo Ordens zu über-
bringen.

Karlsruhe, 24.. April. Der päpſtliche
Delegat, Hausprälat Spolverini, iſt heute von
dem Erbgroßherzog empfangen worden.

Verſtändniß des Componiſten ſeitens der Spie
lerin, wie ſie andererſeits bewieſen, daß dieſelbe
das Inſtrument faſt vollſtändig beherrſchte. Als
ſie geendet hatte, nickte ihr Frau von Porell
freundlich zu und rief in mütterlichem Tone:
„Das iſt ja viel mehr, als ich nach Jhrer be
ſcheidenen Ausſage erwartete, mein Kind.“ Auch
Margarethe gab neidlos ihren Beifall zu er-
kennen und ſelbſt Herr Ermler, der Muſiklehrer,
meinte, daß in Fräulein von Kronheim ohne
Zweifel ein tüchtiges muſikaliſches Talent ſtecke,
das allerdings in mancher Beziehung der Läu-
terung noch bedürfe.

Luiſe mußte noch mehrere andere Compo-
ſitionen und ſchließlich auch ein Lied vortragen.
Es war nur ein einfaches Volkslied, das ſich
Luiſe gewählt hatte, aber die Jnnigkeit, mit
welcher ſie es ſang, die reinen, weichen und da-
bei doch ſo vollen Töne ihres ſchönen Organs
machten einen tiefen Eindruck auf ihre Zuhörer
und als nun Luiſe ſtumm ihre Hände von den

Taſten gleiten ließ, da erhob ſich Frau von Porell,
faßte die Hände des jungen Mädchens und ſagte
mit bewegter Stimme:

„Jch danke Jhnen, mein Kind, für den
Genuß, den Sie mir beſonders durch Jhren
Geſang bereitet haben. Sie beſitzen eine gott-
begnadete Stimme und ich werde dafür Sorge
tragen, daß Sie dieſelbe, ſowie Jhre ganze Vor
tragsweiſe noch weiter ausbilden können und ich
denke, Herr Ermler wird ſich dieſer ſo erhebenden
Aufgabe nur mit Vergnügen unterziehen.“

Seit dieſer muſikaliſchen Probe hatte ſich
Fingern hervorquollen, zeugten von einem feinen Luiſe von Kronheim in der Gunſt der Frau

WMünchen, 24. April. Ueber eine beim
hieſigen Landgericht anhängige Unterſuchung
wegen Landesverraths verlautet, daß deshalb ein
franzöſiſcher Officier, Baron Graillier, ein
ehemaliger bairiſcher Officier, Baron Kreittmayr,
und ein Münchener Kaufmann verhaftet ſind.
Es ſoll ſich um die verſuchte Auslieferung von
Feſtungsplänen handeln. Der hieſige Landwehr-
Lieutenant Fleiſchmann, in das Geheimniß einge
weiht, ging anſcheinend auf, die gebotene Belohnung

von 30,000 Mk. ein, informirte aber ſofort die
Polizei über den Sachverhalt, worauf die Ver
haftung obiger Perſonen erfolgte.

München, 25. April. Die Rechte lehnte
das Nachtragspoſtulat von 229,000 Mk. zu
Feuerſicherungsbauten der beiden Hoftheater ab.
Der Regierungscommiſſar wies die Baupflicht
des Staates nach. Die Theater
müßten bei Ablehnung des Poſtulats entweder
geſchloſſen. oder trotz der Nichtbewilligung jene
Anordnungen getroffen werden, welche die Feuer
polizei auch von jedem Privatunternehmer ver-
lange. Der Präſident theilt mit, die Kammer
werde am Sonnabend geſchloſſen werden.

Wien, 24. April. Jm Eiſenbahn Ausſchuſſe
erklärte der Finanzminiſter, er gedenke die Koſten
für die projektirten Eiſenbahnbauten durch Kredit-
operationen zu decken. Die öſterreichiſche
Delegation beſchloß gegenüber dem von der
ungariſchen Delegation votirten Abſtrich von 2
Millionen auf Bewilligung des von der Re-
gierung verlangten Pazifikationskredites zu ver-
harren nachdem der Referent und der Kriegs
miniſter den vollen Betrag eingehend befürwortet
hatten die ungariſche Delegation hält ihrerſeits
an dem Abſtriche feſt. Morgen finden
Sitzungen beider Delegationen ſtatt. Nach
Meldungen aus Cattaro ſind die verhafteten
Korreſpondenten Evans und Gopcevic im Aufs-
trage des Miniſteriums freigelaſſen worden.
Evans muß im Laufe des heutigen Tages
OeſterreichUngarn verlaſſen.

Wien, 25. April. Ringtheater-rozeß.
Der Schwerpunkt der heutigen Verhandlung
war die Vernehmung des Polizeirath Landſteiner.
Derſelbe behauptet noch heute, daß das Retten
das Amt der Feuerwehr ſei, die Polizei habe
die Pflicht, Niemanden in ein brennendes Theater
zu. laſſen. Sie ſei nur ein Sicherheitsorgan.
Er giebt ein ſelbſtlobendes Bild ſeiner vierzig-
jährigen Beamten Laufbahn. Auffallend ſind
ſeine Zeitangaben, die nicht frei von Wider-
ſprüchen ſind.

London, 24. April, Abends. Dem Reuter
ſchen Bureau wird aus Kairo vom 24. d. ge

inniges Freundſchaftsband.

ihres Pflegevaters

meldet; Jn Folge der energiſchen Jntervention

von Porell entſchieden feſtgefetzt, welche die Waiſe
mit der größten Rückſicht und Milde behandelte,
zumal ſich Luiſe willig allen Wünſchen der
Herrin von Schloß Teinach fügte und auch die
ihr zur Verfügung geſtellten ſeidenen Kleider
anlegte, welche ihr übrigens vortrefflich paßten
und ganz geeignet waren, ihre ſchlanke Geſtalt
auf das Vortheilhafteſte hervorzuheben. Auch
Margarethe von Porell war in ihrem Benehmen
gegen ihre Geſellſchafterin durchaus gütig und
ſah in ihr weniger eine Untergebene als viel-
mehr eine Freundin, und da die beiden jungen
Mädchen in ihrem Charakter auf's beſte har-
monirten, ſo ſchlang ſich um dieſelben bald ein

Unter dieſen Um-
ſtänden konnte es nicht fehlen, daß Luiſe von
Kronheim ſich auf Schloß Teinach bald ſo
heimiſch fühlte wie in den beſcheidenen Häuschen

zu Rothenwalde, und die
Briefe, welche ſie an ihre Pflegeeltern und an
ihren Bruder Oskar nach Rothenwalde ſchrieb,
athmeten alle die vollſte Zufriedenheit mit ihrem
jetzigen Schickſal.

Jhrem Verſprechen gemäß, ließ Frau von
Porell Luiſe an den muſikaliſchen Unterrichts

ſtunden, welche Herr Ermler der jungen Baroneſſe
gab, Antheil nehmen und das verwaiſte Adels-
fräulein, welches Alles, was ſie that, mit ganzem
Herzen vollführte, machte ſowohl im Spiel wie
im Geſang bald die erſtaunlichſten Fortſchritte,
wie Herr Ermler der Schloßherrin verſicherte,
und die letztere konnte ſich, wenn ſie einmal den
Unterrichtsſtunden beiwohnte und auch bei andern
Gelegenheiten von der Wahrheit dieſer Ver
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des deutſchen Generalkonſuls hat ſich die
egyptiſche Regierung bereit erklärt, dem Wiblio-
thekar Spitta Bey, welcher jüngſthin ſeines
Poſtens im Miniſterium der Vakufs entſetzt
worden iſt, eine beträchtliche Entſchädigungsſumme
zu zahlen.

Condon, 25. April. Die Königliche Yacht
„Victoria und Albert“, mit dem Fürſten, der
Fürſtin und den Prinzeſſinnen von Waldeck an
Bord, iſt heute früh nach einer ſehr ſtürmiſchen
Fahrt in Sheerneß angekommen und wird gegen
Mittag hier landen.

Dublin, 24. April, Abends. Parnell iſt
heute Abend gegen 7 Uhr in das Gefängniß von
Kilmainham wieder zurückgekehrt.

St. Petersburg, 25. April. Nach dem
Regierungsanzeiger iſt zweien derjenigen Per
ſonen, welche zu der Ergreifung der Mörder des
Generals Strelnikoff in Odeſſa mitgewirkt ha-
ben, der Wladimirorden IV., reſp. der Stanis-
lausOrden III. Klaſſe, zwei anderen eine Me-
daille und eine Geldbelohnung von 300 Rubeln
verliehen worden.

Bukareſt, 24. April. Der öſterreichiſche
Geſandte, Baron Mahyr, iſt heute hier einge-
troffen und wird morgen ſeine Kreditive über
reichen der neue franzöſiſche Botſchafter bei der
Pforte iſt ebenfalls hier eingetroffen und wird
am Mittwoch ſeine Reiſe nach Conſtantinopel
fortſetzen.

Konſtantinopel 24. April. Die Pforte
hat den Kriegsminiſter ermächtigt, den griechiſchen
Behörden alle ſtreitigen Grenzpunkte, mit Aus
nahme von Analyyſis, zu übergeben.

Zthen, 25. April. Die Kammer der De-
putirten votirte ein Tadelsvotum gegen das
frühere Kabinet Kommunduros wegen Unter-
zeichnung der türkiſch- griechiſchen Konvention.

Madrid, 25. April. Das gegen den Fi-
nanzminiſter beantragte Tadelsvotum iſt von der
Kammer der Deputirten abgelehnt worden.

Aus Stadt, Kreis und Provinz.
Der Nachdruck unſerer „DO.-C.“ iſt nur mit
Angabe der Quelle Merſeb. Krsbl.“ erlaubt,

was zu beachten bitten.
Der heutigen Geſammt- Auflage unſeres
Blattes liegt als Extra-Beilage das Statut
der freiwilligen Feuerwehr zu Schaf-
ſtädt bei.

(O.-C.) Halle. (Schwurgericht vom 21.
April 1882.) Verhandelt wurde gegen den Bäcker
Albin Chriſtoph Müller aus Doeſel wegen
Sittlichkeitsverbrechen. Die Geſchworenen ſprachen
das Schuldig unter mildernden Umſtänden aus
und der Gerichtshof erkannte auf 3 Jahre Ge
fängniß. Die Arbeiter Otto Reith, Franz

Peters, Friedrich Saenger, Albert Saen-
ger, Maurer Friedrich Lange, Steinſetzer
Auguſt Müller und Hermann Köppe, ſämmt-
lich aus Giebichenſtein, waren angeklagt, am 4.
September 1881 zu Giebichenſtein mit anderen
nicht ermittelten Perſonen ſich öffentlich zu-
ſammengerottet und mit vereinten Kräften gegen
Perſonen und Sachen Gewaltthätigkeiten be
gangen zu haben und zwar indem Reith, Peters
und Lange fremde Sachen zerſtörten und Reith
und Lange Gewaltthätigkeiten gegen den Reſtaura-
teur Rieſe begingen (Verbr. gegen S 125 des
Str.-G.-B.). Das Verdict der Geſchworenen
lautete gegen Reith, Peters und Lange auf
Schuldig nach der Anklage, gegen die übrigen
jedoch nur auf Schuldig des Hausfriedensbruchs.
Reith und Peters wurden zu je 1 Jahr Zucht-
haus, Lange zu 1 Jahr 1 Monat Zuchthaus,
die Gebrüder Saenger, Müller und Köppe zu
1 Monat Gefängniß verurtheilt. Am 22.
April wurde der Handarbeiter Gottlieb Schoene
aus Benndorf angeklagt, am 6. Januar d. J.
vor dem Königl. Amtsgericht zu Halle den vor
ſeiner Vernehmung als Zeuge in der Prozeßſache
Hoffmann contra Stäke geleiſteten Eid wiſſentlich
durch ein falſches Zeugniß verletzt zu haben, auf
ſein in der Vorunterſuchung bereits gemachtes
Zugeſtändniß auch von den Geſchworenen für
ſchuldig befunden und vom Gerichtshof zu 1
Jahr Zuchthaus und Verluſt der bürgerlichen
Ehrenrechte auf 2 Jahr verurtheilt, auch dauernd
für unfähig erklärt, als Zeuge oder Sachver-
ſtändiger zu fungiren. Der Arbeiter Carl
Dorn aus Calbe, angeklagt, den Bergmann
Julius Boernert aus Wimmelburg in der Nacht
vom 16. zum 17. October auf der Straße über-
fallen und mit Gewalt ſeiner ſilbernen Cylinder-
uhr, ſeines Portemonnaies mit 22 bis 23 Mk.
Jnhalt und ſeines Gehſtockes beraubt zu haben,
hatte ſich auch noch wegen zwei durch die Vor
unterſuchung feſtgeſtellten von ihm im December
1880 in Delitzſch beim Kaufmann Hauke und
in Zaſch beim Brennknecht Keller verübte Dieb-
ſtähle zu verantworten. Durch die Beweisauf-
nahme überführt und geſtändig, lautete das Ver-
diet der Geſchworenen in allen Fällen auf Schuldig
nach der Anklage. Der Gerichtshof erkannte auf
7 Jahre Zuchthaus, Verluſt der bürgerlichen
Ehrenrechte auf 10 Jahre und erklärt die Stell-
ung unter Polizeiaufſicht für zuläſſig.

Halle. Sicherem Vernehmen nach wird
Herr Profeſſor Dr. Schlottmann als Antwort
auf die gegen den „Erasmus vredivivus“ ge-
richteten Angriffe der ultramontanen Partei eine
Flugſchrift „Der deutſche Gewiſſenskampf“ er-

ſcheinen laſſen. (H. Tgbl.)

Jm Jntereſſe der heranwachſenden Ju
gend wird ärztlicherſeits auf einen Uebelſtand
aufmerkſam gemacht, den zu beſeitigen ſich die
Aerzte ſchon haben vielfach angelegen ſein laſſen.
Allen Müttern und Wärterinnen wird nämlich
empfohlen, die Kinderwagen nicht derartig fort
zubewegen, daß die Jnſaſſen derſelben rückwärts
fahren. Dieſe ſeit einer Reihe von Jahren ein
geriſſene Unſitte, wodurch die naturgemäße För-
derung des Auges, beim Fortbewegen den Ge-
genſtänden ſich zu nähern, unbefriedigt bleibt,
wirkt nachweislich ſtörend auf die Entwickelung
und Ernährung des großen Gehirns und der
Augennerven.

VPon der Leipziger Meſſe Bei den
Vorſtellungen, welche Herr. Dendl auf dem Roß-
platze in Leipzig mit ſeiner „gelehrten Hunde-
familie“ giebt, zeichnet ſich vorzugsweiſe einer
der Hunde durch ganz beſonders gute Leiſtungen
aus. Derſelbe kennt alle Spielkarten, das kleine
und große Alphabet, kennt verſchiedene Hand
ſchriften und überträgt ſie in Druckſchrift, rechnet
ſchnell und ſicher die ihm vom Publikum geſtellten
Aufgaben aus den 4 Species, zählt genau die
anweſenden Perſonen giebt die Zeit einer ihm
vorgehaltenen Taſchenuhr bis auf die Minute
an und ſpielt regelrecht Domino. Werden ihm
die Aufgaben in franzöſiſcher Sprache gegeben,
ſo löſt er ſie ſchneller als wenn er ſie deutſch
erhält.

Magdeburg Als intereſſantes Curioſum,
welches wohl geeignet iſt, auch den Laien zu
intereſſiren, ſei mitgetheilt, daß die in der Elbe
von Außig bis Hamburg gelegte Kette eine Länge
von ca. 650 Kilometer (90 Meilen) aufpweiſt,
etwa 7,000,000 Kilogr. wiegt und eine An-
ſchaffungs Ausgabe von ca. 4 Millionen Mark
verurſachte.

Predigt- Anzeigen
Stadtkirche: Donnerſtag früh 9 Uhr

Communion für Arme.

Nach übereinſtimmenden Urtheilen und Gutachten
mehrerer mediciniſchen Fachzeitſchriften und vieler practiſchen
Aerzte haben ſich die von Apotheker Rich. Brandt dar
geſtellten Schweizerpillen, in Folge der umfaſſendſten damit
angeſtellten Verſuche als eines der zuverläſſigſten Heilmittel
bei Verdauungsſtörungen und deren Folgekrankheiten, wie
Verſtopfung, Blähungen, Appetitloſigkeit, Kopfſchmerzen,
Blutandrang, Herzklopfen, Leber- und Gallenleiden,
Hämorrhoiden, Blutarmuth (Bleichſucht) c. aufs glänzendſte
vewährt ſie haben ferner auch den großen Vortheil vor
vielen anderen ähnlichen Mitteln voraus, daß ſie milde
wirken, die kranken Organe nicht erſchlaffen, ſondern ftärken
und abſolut unſchädlich ſind. Der billige Preis ermöglicht
auch dem weniger Bemittelten den Ankauf dieſes wahr
haften Volksmittels. Die ächten Schweizerpillen ſind in
Blechdoſen, 50 Pillen für 1 M., und kleinen Verſuchs-

ſicherungen überzeugen. Aber Frau von Porell
entdeckte in der Geſellſchafterin ihrer Tochter
auch noch andere Fähigkeiten, Luiſe entwickelte
auch ein entſchieden ſprachliches Talent, im
Franzöſiſchen hatte ſie ſchon ganz hübſche Kennt-
niſſe mit nach Schloß Teinach gebracht und aus
Willſtetten, der benachbarten Kreisſtadt, ließ
Frau von Porell einen Lehrer für Engliſch und
Jtalieniſch kommen, welcher Luiſe in das Studium
dieſer Sprachen einweihte, in denen ſie ſich nach
verhältnißmäßig kurzer Zeit ſchriftlich und münd-
lich den Umſtänden nach ſchon ziemlich gut aus
drücken konnte.

(Forſetzung folgt.)

Die erſte
directe Kabelverbindung zwiſchen

Deutſchland und Amerika.
Am letzten Sonnabend war die alte Hanſa-

ſtadt Emden der Schauplatz eines für Deutſch
land hochwichtigen und freudigen Ereigniſſes, in
dem daſelbſt die feierliche Eröffnung der erſten
direkten telegraphiſchen Verbindung zwiſchen dem
deutſchen Reiche und Amerika ſtattfand. Bisher
wurden deutſche Telegramme nach Amerika ſtatt
fand. Bisher wurden deutſche Telegramme nach
Amerika auf dem Umwege über eine engliſche
Station befördert jetzt übermittelt der Telegraph
die betreffenden Mittheilungen von Emden ohne

Unterbrechung in die neue Welt. Die deutſche
Telegraphen Geſellſchaft hat das 880 Seemeilen
(220 geographiſche Meilen) lange Verbindungs-
kabel von Emden aus über Borkum an das
Kabelende in Valencia in Jrland in dem geringen
Zeitraum von 7 Tagen glücklich gelegt und am
22. April wurde es feierlich eingeweiht. Die
Weihe nahm der Staatsſekretär Dr. Stephan
vor und es hatte ſich dazu eine größere Anzahl
hervorragender Feſttheilnehmer eingefunden.

Die Feierlichkeit wurde mit einer Rede des
Direktors der deutſchen Telegraphengeſellſchaft,;
Dr. Lazard, eingeleitet, welcher die Geſchichte der
Legung des Kabels ſchilderte, worauf Dr. Löwe-
Calbe, als Vertreter der Aktionäre der Geſell-
ſchaft, das Wort ergriff und der Reichstele-
graphen Verwaltung für die Unterſtützung dankte,
welche ſie dem Unternehmen habe zu Theil wer-
den laſſen. Staatsſekretär Dr. Stephan gab
der Empfindung lebhafter Befriedigung über das
wohlgelungene, nunmehr zu Ende geführte Werk
Ausdruck, dankte den Männern der Wiſſenſchaft,
welche ihre Kräfte in den Dienſt der Elektricität
eſtellt und dieſe immer größerer Leiſtungsfähig-
eit entgegen geführt haben, aber auch den Staats

männern von weitem Blick, wie Waſhington, Pitt,
Bismarck. Der Letztere habe nach einem Vor-
trage von fünf Minuten alsbald dem Unter-
nehmen ſeine Unterſtützung zugeſichert. Herr
Dr. Stephan eröffnete hierauf die neue Verbin
dung durch folgendes Telegramm Kaiſer Wil-
helm's an den

„Vom deutſchen Kaiſer an den Präſidenten Nord
amerikas. Es gereicht Mir zur Befriedigung, Jhnen, Herr

räſidenten der Verein. Staaten

Präſident, mittels der heute eröffneten erſten direkten tele
graphiſchen Verbindung Deutſchlands mit Nordamerika
Meiner Befriedigung über die Vollendung des Werkes Aus-
druck zu geben, welches die Weiterentwicklung der freund
ſchaftlichen Beziehungen zwiſchen beiden Nationen fördern

möge Wilhelm,Nach einer halben Stunde bereits traf die
Antwort des Präſidenten Arthur ein. Deſſen
Telegramm lautete:

Waſhington, 22. April. An Se. Majeſtät Wil
helm, deutſchen Kaiſer, Wiesbaden. Als die erſte über die
neue Telegraphenlinie zwiſchen Deutſchland und den Ver

jeinigten Staaten beförderte Depeſche habe ich mit großem
Vergnügen Ew, Majeſtät gütige Botſchaft empfangen. Ge
meinſam mit dem ganzen Volke der Vereinigten Staaten,
unter denen es viele giebt, welche in ihrem Heim noch die
deutſche Sprache reden, theile ich die Befriedigung, die Ew.
Majeſtät bei der Eröffnung dieſer neuen Verdindungslinie
ausdrücken, und über die Thatſache, daß es dazu dienen
wird, die freundſchaftlichen Beziehungen zu fördern, welche
wir wünſchen und welche es mein Beſtreben ſein wird zu
wahren und zu mehren.,

Cheſter A. Arthur, Präſident der Ver. Staaten.
An den Eröffnungsakt ſchloß ſich ein Feſt

eſſen an, bei dem Staatsſekretär Stephan auf
Kaiſer Wilhelm, Dr. Löwe-Calbe auf den Prä-
ſidenten Arthur, der amerikaniſche Geſandte in
Berlin, welcher die innige Verbindung Deutſch
lands mit Amerika hervorhob, auf die immer
wachſende Herzlichkeit dieſer Verbindung, Reichs
tagsabgeordneter MeyerBremen auf den Reichs
kanzler Fürſten Bismarck Trinkſprüche aus-
brachten. Von Kaiſer Wilhelm und vom Groß-
herzog von Oldenburg gingen Telegramme ein,
welche dem Staatsſekretair Stephan dankende
Anerkennung für das vollendete Werk aus
drückten.
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ſchachteln, 15 Pillen für 35 Pf., welche als Etiquette das
weiße Schweizerkreuz mit dem Namenszug Rich. Brandt
im rothen Felde tragen verpackt in den meiſten Apotheken
der Provinz Sachſen vorräthig, woſelbſt auch die aus
führlichen Proſpecte mit den ärztlichen Aufſätzen oder Be
ſprechungen gratis erhältlich ſind.

Mais 1000kg Donau 154--160 M., amerik. 160 164 M.,
Oelſfgaten pr. 1000 kg Raps ohne Angebot.
Mohnſamen, blauer, 50 kg ohne Angebot.
Stärke 50 kg 22,50 M.
Spiritus 10,000 Liter Proz. loco feſter, Kartoffel 45,60 M.,

Rüben ohne Angebot.
Rüböl 50 kg 28,75 M. bez.

Offenbach.

Bericht des Börſenvereins zu Halle a/S.
am 25. April 1882.

Preiſe mit Ausſchluß der Courtage bei Poſten aus
erſter Hand.

Weizen 1000 kg Mittelqualitäten 215--228 M. feinſte
bis 237 M. bez.

Roggen 1000 kg 165-—-174 M.
Gerſte 1000 X Landgerſte bei kleinem Angebot 162--172

M., feine und Chevalier- 174--185 M.
Gerſtenmalz 50 kg 14,50 15 M.
Hafer 1000 kg geringe Sorten dringend angeboten 147

154 M., feine geſucht 166-- 170 Mk.

Solaröl 50 kg. loco und Termine 8,50 M. bez.

CarolaTheater: Benefiz für Herrn Heinrich Richter
„Orpheus in der Unterwelt.“ Burleske Oper
in 4 Aufzügen von Hektor Cremieux. Muſik von J.

Stadt- Theater Halle.
Donnerstag, 27. April: Geſchloſſen,

e S.

Malzkeime 50 kg fremde 5,50 M., hieſige 6 M.
Futtermehl 50 kg 8--8,25 M.
Kleie, Roggen- 50 kg 6,25 -6,30 M., Weizenſchaale bis

m

Meteorologiſche Station
des Opt. mechan. Jnſtituts Merſeburg, Windberg 7

ſpiel in 5 Akten von Rudolf von Gottſchall. Stärke
Altes Theater: Geſchloſſen.

5,50 -65,75 M., Weizengrieskleie 6 M. I Abre s U 26 ./4. Morg. 8 U.
k uOelkuchen 50 kg loco und Termine 7,75-8 M r 777 7557

Thermometer Celſius 10,5 12,3
Theater in Leipzig. Rel. Feuchtigkeit 77,2 73,6Donnerſtag, 27. April. Bewölkung JNeues Theater: „Catharina Howard.“ Trauer Wind W v

Der Dunſtdruck erhöhte ſich von 3,82 auf 4,22.

Friedr. Apitzſch,
Markt Nr.

empfiehlt fortwährend friſch: reichlichſte

Auswahl der feinſten Braun
ſchweiger u. Gothaer Wurſt-
Waaren, rohen und gekochten
Schinken, im Ganzen und aus-
gewogen, zu billigſten Preiſen.

Feinſte MeſſinaApfelſinen
(Blutorangen),

Jeruſalem. Apfelſinen
(ſehr groß, ſüß u. ohne Kerne),

MeſſinaCitronen
empfiehlt zu billigſten Preiſen

Mriedr. Apetasonh,
Markt Nr. F.

I

verſchiedener Racen, vom
deutſchen Normalhuhn, von
Puter, von Enten giebt ab

Rittergut Schkopan.

Käſe,
in großen und kleinen Poſten,
giebt ab

Rittergut Schkopau.
Rheiniſche Vieh

Verſicherungsgeſellſchaft
zu Cöln,

welche von den rheiniſchen Landwirth-
ſchaftlichen Vereinen beſtens empfohlen

wird, ſucht allenthalben
thätige und zuverläſſige

Vertreter.
Offerten unter Angabe von Referenzen
ſind an die Direktion zu richten.

Dann und wann ſind höheren
Orts bewilligte Haus Collekten zu
kirchlichen oder Wohlthätigkeitszwecken
einzuſammeln. Perſonen, welche ge
neigt ſind, ſolche Sammlungen zu
übernehmen, wollen ſich in der Pfarre
St. Maximi melden.

Ein junges Mädchen, welches
Luſt hat als Mamſell zu lernen ſucht
Stellung auf einem Rittergut.

Zu erfragen in der Exped. d. Bl.

Ein ordentliches Dienſtmädchen
wird zum 1. Juni geſucht.

Von wem? ſagt die Expedition
dieſes Blattes.

Unteraltenburg 9
ſind Schlafſtellen offen.

Ein großes, gut ge
füttertes Läuferſchwein

E. iſt preiswürdig zu verkaufen
Merſeburg, Naumburgerſtraße Nr. 3.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Der bezüglich der Hausgrundſtücke Roßmarkt Nr. 7 und Saalſtraße
Nr. 13, 14 und 15 abgeänderte Bebauungs und Fluchtlinienplan (Section
VI.) iſt in Gemäßheit des S 8 des Geſetzes vom 2. Juli 1875 förmlich
feſtgeſtellt und liegt vom 27. d. Mts. ab im Communalbüreau zu Jeder-
manns Einſicht während der Dienſtſtunden aus.

Merſeburg, den 21. April 1882.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Der Handelsgärtner Friedrich Wagner aus Gera beabſichtigt,

auf ſeinem an der Lauchſtädter Chauſſee in hieſiger Flur belegenen, früher
Merkel' ſchen Grundſtück ein Wohnhaus zu errichten.

Wir machen dies in Gemäßheit des S 16 des Geſetzes, betreffend die
Vertheilung der öffentlichen Laſten bei Grundſtücketheilungen und die
Gründung neuer Anſiedelungen vom 25. Auguſt 1876, mit dem Bemerken
bekannt, daß gegen den beabſichtigten Bau von den Eigenthümern, Nutz-
ungs, Gebrauchsberechtigten und Pächtern der benachbarten Grundſtücke
innerhalb einer Präcluſivfriſt von 21 Tagen bei der hieſigen PolizeiVer
waltung Einſpruch erhoben werden kann, wenn dieſer Einſpruch ſich durch
Thatſachen begründen läßt, welche die Annahme rechtfertigen, daß die An
ſiedelung den Schutz der Nutzungen der benachbarten Grundſtücke aus dem
Feld oder Gartenbau, aus der Forſtwirthſchaft, der Jagd oder der Fiſcherei
gefährdet werden.

Merſeburg, den 25. April 1882.
Der Magiſtrat.

Localpolizeiverordnung.
Auf Grund der 88 5, 6 und 15 des Geſetzes über die Polizeiver-

waltung vom 11. März 1850 verordnen wir, nach Berathung mit dem
Magiſtrate hier, unter Aufhebung der Polizeiverordnung vom 1. Mai 1852
wie folgt:fos „Die unbefugte Benutzung der Geräthe und Vorrichtungen auf

dem Turnplatze vor dem Sixtithore hier, ſowie das unbefugte Be
treten des Turnplatzes während des Turnunterrichts iſt verboten.

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung ziehen eine Geld-
ſtrafe bis zu neun Mk. oder verhältnißmäßige Haft nach ſich.

Merſeburg, den 27. Juni 1879.

Vorſtehende PolizeiVerordnung wird in Erinnerung gebracht.
Merſeburg, den 22. April 1882.

Die PolizeiVerwaltung.
Bekanntmachung.

Der Schiffsarbeiter Alfred Ernſt aus Keuſchberg hat ſich ſeit
dem 11. d. Mts. von ſeinem Wohnort entfernt und iſt bis heute nicht
zurückgekehrt. Wer über den Aufenthalt deſſelben Kenntniß erhält, wird
erſucht dem Unterzeichneten Mittheilung zu machen.

Dürrenberg, den 23. April 1882.
Der Amtsvorſteher.

Bekanntmachung.
Ein Hund, ſchwarzbrauner Bernhardiner, Baſtard, ſtark gebaut, iſt

zugelaufen. Auskunft ertheilt der Unterzeichnete.
Dürrenberg, den 23. April 1882.

Der Amtsvorſteher.
Behufs Abſtempelung in S Renten-

papiere und Empfangnahme der 17, betragen-
den Konvertierungsprämie bitte ich mir die
Thüringer Eb.-Stamm-Actien Litt. A. mit do.
zugehörenden Dividendenbogen zugehen zu laſſen.

ried rich schultze.Bankgeſchäft.

Das Frachtfuhrwerk
nach Leipzig befindet ſich Breiteſtraße I8 und wird Fracht
wöchentlich Dienſtags, Donnerſtags und Sonnabends durch mich

befördert. Alwin Weisenborn.

Mahnzettel,
Pfändgs.-Pefehle
ſind ſtets auf Lager in

A. Leidholdt's
Formular- Magazin

Merſeb., Altenb. Schulpl. 5.

Zu kaufen wird geſucht
2 Miniſterialblätter für

innere Verwaltung
1840--1881.

1 Juſtiz-Miniſterialblatt
1839 1880, ſowie
die Jahrgänge 1869
bis 1880.

Jch zahle gute Preiſe.
P. Steſffenhagen“s

Antiquariat.
Die von mir ausgeſprochenen Be-

leidigungsworte gegen die Alwine
Schreiber nehme ich als unwahr
zurück.

Poppitz, den 21. April 1882.
F. Schumann.

Bazar.
Es ging weiter ein Frau Reg.R.

Müll 1 Fächer Frl. Grube 1 ge-
ſtickte Schürze; Frau Poſtmeiſter
Braunewald 12 Mk. Frau Dr.
Müller 1 Salatſchüſſel mit 2 Löffeln;
Frl. Brunner 1 weißes Tuch und 2
Cylinderhütchen Frau Diak. Arm
ſtroff 1 Arbeitskorb, 2 Paar Man-
ſchettenknöpfe und 1 Lineal; Frau
von Kirſchfeld 4 Milchtöpfe Kauf
mann Heber 1 Dpd. Taſchentücher
Frau Schwengler 1 Bücherbrett Frau
Limprecht 6 Schleifen; Frau Exius
1 Bild (eingerahmt), 1 Uhrhalter, 1
Schreibunterlage, 1 Aſchbecher; Frl.
Hoppe 1 Arbeitskorb und t Taſchen
tuchbehälter; Frau Baurath v. d.
Beck 12 Mk. Frau Henr. Francke
1 geſtrickte Kindertaille und 1 desgl.
Unterkleidchen Frau Amtsgerichtsrath
Meier 2 beklebte Blumentöpfe Frau
und Frl. von Wintzingerode 1 Teppich,
1 gemaltes Käſtchen und 1 desgl.
Kalender; Frau o. Berg 1 Sopha-
kiſſen Ungenannt 1 Lampe, 1 Waſch
beutel, 1 Etuis (für Beſteck); Frl.
Köhne 1 Bürſtentaſche und 1 geſtickte
Decke; Ungenannt 1 Fl. Liqueur;
Frl. Hanewald 6 Morgenhauben;
Fr. v. Hinckeldey 12 Mk. Frau
und Fräul. von Grüter 1 geſtickte
geren 1 wollenes Tuch, 1 Oel-
ild; Frau Reg R. Gersdorff 1

geſt. Deckchen, 6 Paar gehäkelte An
ſätze und 4 Carton Briefpapier.

Redaction, Druck und Verlag von
A. Leidholdt in Merſeburg.



Eptra-Beilage des Merſeburger Rreisblatts.

Statut
der freiwilligen Feuerwehr

zu

Schafſtädt.
Zweck.

S 1.
Die Feuerwehr der Stadt Schafſtädt iſt ein Verein

von Freiwilligen, welcher ſich die Uebernahme des perſön
lichen Feuerlöſchdienſtes nach den Beſtimmungen des Ab-
ſchnitts III. der FeuerPolizei-Ordnung der Königlichen
Regierung zu Merſeburg vom 30. November 1871 auf
Grund der Verordnung der Königlichen Regierung vom
21. März 1876 zur Aufgabe ſtellt.

8 2.
Die Erfüllung dieſer Aufgabe wird erſtrebt durch ein

heitliche Leitung und beſtimmte Einrichtung, durch Hand
habung unbedingter Disciplin und fortgeſetzte Uebung der
im Feuerlöſchweſen vorkommenden Verrichtungen.

Aufnahme und Dauer der Dienſtverpflichtung.
8 3.

Die Aufnahme in den Verein geſchieht zufolge An-
meldung durch Beſchluß des Vorſtandes, welcher im Falle
der Nichtaufnahme zur Angabe von Gründen nicht ver-
bunden iſt.

Jeder NeuAufgenommene wird von dem Magiſtrat
für die Dauer von drei Jahren auf eine gewiſſenhafte
Verrichtung des Feuerwehrdienſtes (ſiehe S 19) durch Hand-
gelöbniß verpflichtet.

Das Verbleiben in der Feuerwehr nach einem Dienſte
von je 3 Jahren verbindet zu einem weiteren dreijährigenDienſte

Eintheilung.
4.

Die Feuerwehr beſteht aus:
dem Brandmeiſter (Hauptmann),
Offizieren,
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OberFeuermännern,
Feuermännern,
Spritzenführern,
Spritzenmeiſtern,
Spritzendrückern,
Ober-Waſſermannſchaften,
Waſſermannſchaften,
Ober-Ordnungs und
Ordnungsmannſchaften.

Die Auswahl zu den Abtheilungen erfolgt durch den
Kommandanten Brandmeiſter der Feuerwehr.

g 5.
Der Brandmeiſter (Hauptmann) führt das Kommando

und die Leitung über die ganze Feuerwehr, in deſſen Be
hinderung ſein Stellvertreter.

Den Offizieren, Ober-Feuermännern, Spritzenführern,
Ober-Waſſermannſchaften und Ober-Ordnungsmannſchaften
liegt die Leitung der ihnen unterſtellten einzelnen Ab-
theilungen ob.

g 6.
Die Ober und Feuermänner haben unter Leitung eines

Offiziers die Rettungsarbeiten auf der Brandſtätte, die
Spritzenführer, Spritzenmeiſter und Spritzendrücker unter
Leitung eines Offiziers die Jnſtandhaltung und Handhabung
der Spritzen, die Ober-Waſſer- und Waſſermannſchaften unter
Leitung eines Offiziers für Herbeiſchaffung des erforderlichen
Waſſers und die Ober-Ordnungs- und Ordnungsmannſchaften
unter Leitung eines Offiziers die Abſperrung des Platzes
und die Bewachung der geretteten Gegenſtände zu beſorgen.

Für die Spritzendrücker werden Ablöſungsmannſchaften
beſtellt.

Berwaltung.
8 7.

Die Verwaltung der innern Vereins-Angelegenheiten,
die Organiſation im Einzelnen und die Handhabung der
Disciplin beſorgt der Vorſtand.

s 8.
Jm Monat April jedes dritten Jahres werden ver-

mittelſt abſoluter Stimmen-Mehrheit von der Haupt-Ver-
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ſammlung der Brandmeiſter, ein Schriftführer und die
Offiziere gewählt. Dieſelben bedürfen der Beſtätigung ſeitens
des hieſigen Magiſtrats. Die OberFeuermänner, Spritzen-
führer, Spritzenmeiſter, Ober-Waſſer- und OberOrdnungs-
mannſchaften werden in den einzelnen Abtheilungen mit
abſoluter Stimmen- Mehrheit gewählt.

Der Brandmeiſter, die Offiziere der Schriftführer und
von den übrigen hier vorgenannten Führern je einer bilden
den Vorſtand.

Zur Gültigkeit der Wahl iſt erforderlich, daß mindeſtens
die Hälfte der Mannſchaft ſich an derſelben betheiligt.
Kommt dieſe Zahl nicht zuſammen, ſo entſcheidet eine
zweite Haupt- Verſammlung ohne Rückſicht auf die Zahl der
Erſchienenen.

Der Vereins-Vorſtand ernennt den Stellvertreter des
Brandmeiſters, der Spritzenführer und der Spritzenmeiſter.

8 9.
Bei der Feuerwehr wird eine Kaſſe, in welche freiwillige

Beiträge und Strafgelder fließen, gebildet.

s 10.
Die Kaſſen-Verwaltung, welche unter der Aufſicht und

der Controle des Magiſtrats ſteht, beſorgt der Vorſtand.
11.

Nach Zuſtimmung des Magiſtrats werden aus der
Kaſſe beſtritten:

Verwaltungskoſten,
Ausgaben zur Beſchaffung von Feuerwehr-Utenſilien und

Geräthſchaften,
Unterſtützungen und Dienſt-Entſchädigungen an Feuerwehr-

Mitglieder,
Penſionen an verunglückte Feuerwehr Mitglieder und deren

Hinterbliebenen.
Die Höhe der zahlbaren Penſionen ſetzen die beiden

ſtädtiſchen Behörden nach Anhörung des Vorſtandes feſt.
Die beſchafften Utenſilien und Gegenſtände gehen ſogleich

in den Beſitz der Stadt über.
g 12.

Der VereinsVorſtand beruft die Haupt- Verſammlungen
und berichtet alljährlich am Schluſſe des Verwaltungsjahres
im April dem Vereine und dem Magiſtrat über den Stand
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und die Thätigkeit der Feuerwehr. Hierbei legt er den
Rechnungs Abſchluß dem Verein und dem Magiſtrat zur
Entlaſtung vor.

Er beſtimmt die Zeit für die Abhaltung der Haupt-
übungen der Feuerwehr und ſetzt den Magiſtrat und die
PolizeiVerwaltung davon in Kenntniß.

Er ſorgt für die Erhaltung der Disciplin und beſtraft
Verſtöße gegen die Feuerlöſch-Ordnung, insbeſondere Un-
folgſamkeit, Ausbleiben und Zuſpätkommen bei den Uebungen
und Bränden nach Befund durch Mahnung, einfachen oder
geſchärften Verweis vor dem Vorſtande oder dem verſammelten
Corps, durch Entziehung des Dienſtgrades, der Ausſchließung
oder durch eine Geldſtrafe bis zu 9 Mark.

Die Einziehung der Geldſtrafe geſchieht ebenſo wie bei
Steuern durch den hieſigen Magiſtrat.

Ueber Entſchuldigungen beim Fehlen und Zuſpätkommen
und über Beſchwerden gegen die Vorgeſetzten hat er zu
entſcheiden.

Die Sitzungen des Vorſtandes werden von dem Brand
meiſter berufen und geleitet.

s 13.
Der Brandmeiſter hat bei Brandfällen und Uebungen

den Befehl zu führen, die Einzelübungen anzuordnen, die
Führung der Liſten, die Abgabe der Ausrüſtungs- Gegenſtände
W die Unterhaltung der Maſchinen und Geräthe zu über-
wachen.

Die Offiziere, OberFeuermänner, Spritzenführer, Ober
Waſſermannſchaften und Ober-Ordnungsmannſchaften ſind
verbunden, die Thätigkeit ihrer Abtheilungen zu leiten, die
Liſten derſelben richtig zu halten, das Verleſen zu beſorgen,
das Verzeichniß der Ausgebliebenen nach Verlauf von
24 Stunden dem Brandmeiſter zu übergeben, ihre Maſchinen
und Geräthe in kurzen Zwiſchenräumen genau zu unterſuchen
und jeden Mangel an denſelben alsbald dem Brandmeiſter
zu melden.

Alle Meldungen müſſen durch die Offiziere an den
Brandmeiſter gelangen.

Der Schriftführer beſorgt die Correſpondenz, führt die
Stammliſte, Dienſtliſte und Protokolle und übernimmt die
Verwaltung der Feuerwehrkaſſe, die Jnventur, Aufbewahrung
und Ausgabe der Ausrüſtungs-Gegenſtände.

Be
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s 14.
Die Offiziere, Spritzenführer und Obermannſchaften

ſind die Vorgeſetzten des übrigen ihnen unterſtellten Feuer
wehrPerſonals.

Ausrüſtung, Einüßung und Bſlichten der Mitglieder.
15.Sobald die erſprderlchen Mittel vorhanden ſind,

iſt die Feuerwehr folgendermaßen auszurüſten:
der Brandmeiſter und die Offiziere mit denſelben Uniform-

ſtücken wie bei der Feuerwehr in größeren Städten,
die OberFeuermänner mit Blouſe, Helm, einem ſtarken

Gurt mit Gurthaken, ferner mit Beiltaſche nebſt Beil
und mit eiſernem Ringe, einer Signalpfeife mit Kette
und mit einer feſten Rettungsleine,

die Feuermänner ebenſo wie vor., excl. Signalpfeife und
Rettungsleine,

die Spritzenführer mit Helm und Blouſe,
die Spritzenmeiſter mit Blouſe und einem Helm mit

Nackenleder,
die Spritzendrücker mit Blouſe und Kopfbedeckung,
die Ober und Waſſermannſchaften mit Blouſe und Kopf-

bedeckung,

die Ober und Ordnungsmannſchaften mit weißen um den
linken Arm zu tragenden Binden.
Die Koſten der Ausrüſtung wird aus den freiwilligen

Beiträgen und aus den Zuſchüſſen der Stadt bezahlt.

8 16.
Den Uebungen der Feuermänner ſind die Commandos und

Signale der Normal-UebungsOrdnung zu Grunde zu legen.

S 17.
Nach vollſtändiger Ausbildung der Feuerwehr ſind

alljährlich mehrere Uebungen abzuhalten. Gemeinſchaftliche
Uebungen benachbarter Feuerwehren können veranſtaltet werden.

s 18.
Ueber die richtigen Maßregeln zur Dämpfung eines

Schadenfeuers und über die Behandlung der Löſchgeräthe
ſind die Feuermänner beſonders zu unterrichten.

s 19.
Jedes Mitglied der Feuerwehr iſt verpflichtet
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im Allgemeinen:

zur vollſtändigen Erfüllung der Verbindlichkeiten der Feuer
löſchmannſchaft nach Kräften beizutragen und zu dieſem Zwecke

insbeſondere:
1) den Vorgeſetzten willig Gehorſam zu leiſten,
2) durch ruhige Haltung, Ernſt, Aufmerkſamkeit, beſonnene

Thätigkeit und volle Kraftentwickelung eine erfolgreiche
Wirkſamkeit des Ganzen zu fördern,

3) den angewieſenen Poſten ohne Erlaubniß nicht zu
verlaſſen,

4) bei Bränden und Uebungen regelmäßig und zwar bei
den erſteren ſo raſch als möglich, bei den letzteren zur
feſtgeſetzten Zeit zu erſcheinen,

5) die Geräthe und Ausrüſtungs- Gegenſtände möglichſt zu
ſchonen, letztere ſtets rein zu halten und nicht in Privat
gebrauch zu nehmen.

Die Entſchuldigungen wegen Ausbleibens und Zuſpät-
kommens bei Uebungen müſſen mit Angabe des Grundes
perſönlich oder ſchriftlich vorher oder, ebenſo, wie bei Brand-
fällen innerhalb der nächſten 24 Stunden an den zunächſt
Vorgeſetzten abgegeben werden.

Als Entſchuldigungsgründe gelten außer Krankheit in
der Regel nur bei einem Brande Abweſenheit oder eigene nahe
Gefahr, bei Uebungen eine ſolche Abhaltung, die vom
Commandanten als dringend anerkannt wird.

Hülfsleiſtung bei Bränden.
s 20.

Bei einem Brande im Orte haben ſich die Feuermänner
mit ihrer Ausrüſtung und den ihnen überwieſenen Steiger-
geräthen ſowie die Ordnungsmannſchaften ſofort zur
Brandſtätte zu begeben, die Spritzenführer, Spritzenmeiſter,
Spritzendrücker und Waſſermannſchaften dagegen nach dem
Spritzenhaus und ſobald eine ausreichende Anzahl erſchienen
iſt, mit der Spritze, deren Zubehör und den ſonſtigen Geräthen
nach der Brandſtelle.

s 21.
Bei einem Brande in einem Nachbarorte hat ſich die

Mannſchaft, welche zur Hülfsleiſtung beſtimmt iſt, an dem
Spritzenhauſe zu verſammeln und die weitere Anordnung
des Commandoführers abzuwarten.
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Der Transport der Mannſchaft nach dem Brandorte
erfolgt zu Wagen. Es iſt nicht geſtattet, die Mannſchaft
auf der abgehenden Spritze Platz nehmen oder nach Orten
von mehr als 15 Minuten Entfernung von ihr den Weg
zu Fuß zurücklegen zu laſſen.

s 22.
Nach Löſchung des Brandes, ſowie bei Uebungen nach

deren Beendigung begiebt ſich die Mannſchaft mit ihren
Geräthen auf den Sammelplatz zurück, wo nach geſchehenem
Verleſen die Entlaſſung der Mannſchaft erfolgt.

Erforderlichen Falles wird jedoch die Brandſtätte bis
zur vollſtändigen Erlöſchung des Feuers von der Feuerwehr
bewacht und bleiben dann auch die nöthigen Löſchgeräthe
auf dem Brandplatze.

Stellung der zuſtändigen Vehörde zur Feuerwehr.
8 23.

Der Magiſtrat überwacht die Thätigkeit der Feuerwehr
und kann durch den Kommandanten derſelben die ihm nöthig
erſcheinenden Anordnungen in Vollzug ſetzen laſſen.

Schafſtädt, den 2. April 1881.
„Genehmigt“.

Schafſtädt, den 9. April 1882.
Die Polizei- Verwaltung.

Redmer.

Polizei- Verordnung.

Auf Grund des 8 5 des Geſetzes vom 11. März 1850
und des 8 62 der Kreisordnung vom 13. December 1872
wird unter Zuſtimmung des Magiſtrats für die Stadt
Schafſtädt Folgendes verordnet:

81.
Der perſönliche Feuerlöſchdienſt in der Stadt Schafſtädt

wird hierdurch der freiwilligen Feuerwehr daſelbſt übertragen,
deren Einrichtung und Thätigkeit durch die von dem Unter
zeichneten genehmigten

Statuten der freiwilligen Feuerwehr zu
Schafſtädt vom 2. April 1881

ſowie durch die für dieſelbe erlaſſenen beſonderen Anweiſung
geregelt iſt.
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S 2.
Die nach den Beſtimmungen des S 21 der Feuerpolizei-

Ordnung der Königlichen Regierung zu Merſeburg vom
30. November 1871 zum Feuerlöſchdienſt verpflichteten, der
Feuerwehr nicht angehörigen Einwohner bleiben für außer
ordentliche Fälle auch ferner zur Hülfeleiſtung als Reſerve
verpflichtet. Sie haben der Aufforderung des Commandanten
der Feuerwehr in ſolchen Fällen unweigerlich Folge zu leiſten
und ſind im Dienſt deſſen Commando untergeordnet.

8 3.
Die Feuerlöſch und Rettungs-Geräthſchaften der Stadt

Schafſtädt werden der Feuerwehr zur Verfügung geſtellt.
Jm Uebrigen wird auf die Beſtimmungen des Ab-

ſchnitts III. der vorgedachten Polizei- Ordnung verwieſen.

8 4.
Verſtöße der Feuerwehr Mitglieder gegen ihre durch die

Statuten c. feſtgeſtellten Pflichten, Ungehorſam dritter
Perſonen gegen die Anordnungen des Brandmeiſters auf
der Brandſtelle, ſowie Zuwiderhandlungen gegen S 2 dieſer
Verordnung ziehen Geldſtrafe bis zu 9 Mark oder verhältniß-mäßige Haſt nach ſich.

Schafſtädt, den 9. April 1881.

Die Polizei- Verwaltung.
Redmer.

Vorſtehendes Statut und Polizei--Verordnung werden
hierdurch unter Bezugnahme auf die 88 5, 6 und 15 des
Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom 11. März 1850
ſowie auf S 79 des Geſetzes über die Organiſation der
allgemeinen Landes Verwaltung vom 26. Juli 1880 unter
Zuſtimmung des GemeindeVorſtandes hierdurch zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht.

Schafſtädt, den 5. April 1882.

Die Polizei- Verwaltung.
Redmer.
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